
Allgemeine Einkaufsbedingungen 

A. Allgemeines 
 
1. Angebote erfolgen für uns kostenlos und entsprechend 

unseren Anfragen. Alternativ-Angebote sind erwünscht, 
müssen jedoch als solche deutlich gemacht und erläutert 
sein. 

2. Für unsere Bestellungen gelten nur die nachfolgenden Allge-
meinen Einkaufsbedingungen, sofern nicht individuelle Ab-
weichungen ausdrücklich vereinbart wurden. Bedingungen 
des Auftragnehmers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 

3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
Lieferungen und Leistungen trotz Kenntnis entgegenstehen-
der oder abweichender Bedingungen vorbehaltlos annehmen. 

4. Ergänzungen sowie Änderungen unserer Bestellungen sind 
nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich erteilt oder bestä-
tigt werden. 

5. Die Rechte und Pflichten aus dieser Bestellung können nicht 
ohne unsere Zustimmung auf Dritte übertragen werden. Aus-
genommen ist die Vorausabtretung der Kaufpreisforderung 
im Rahmen eines verlängerten Eigentumsvorbehalts. 

 
B. Preise 
 
1. Die Preise sind Festpreise zzgl. Mehrwertsteuer und gelten 

frei Bestimmungsort, sofern nicht ausdrücklich anders ver-
einbart. 

2. Bei Preisstellung „ab Werk“ sind uns die Transportkosten 
sowie der Fertigstellungstermin rechtzeitig mitzuteilen. 

3. Verpackungskosten werden nur bei gesonderter Vereinba-
rung vergütet und sind bei frachtfreier Rücksendung der 
Verpackung gutzuschreiben. 

 
C. Lieferzeit 
 
1. Die in unserer Bestellung genannten Liefertermine oder 

-fristen sind verbindlich und verstehen sich eintreffend 
Bestimmungsort. 

2. Bei Verzögerungen, die vom Auftragnehmer zu vertreten 
sind, sind wir nach Mahnung und Nachfristsetzung berechtigt, 
nach unserer Wahl Nachlieferung oder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

3. Bei Verzögerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten 
hat (z. B. Streik, Betriebsstörung, höhere Gewalt) können wir 
nach einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurück-
treten, wenn die Lieferung oder Leistung infolge der Verzö-
gerung ohne Interesse für uns ist. 

4. Vertraglich vereinbarte Vertragsstrafen werden auch dann 
fällig, wenn sie bei der Abnahme nicht ausdrücklich vorbe-
halten werden. 

5. Erkennbare Lieferverzögerungen sind uns sofort schriftlich 
unter Angabe von Gründen mitzuteilen. 

6. Vorzeitige Lieferungen, Lieferungen außerhalb unserer 
Warenannahmezeiten sowie Teil- oder Mehrlieferungen 
bedürfen unserer Zustimmung. 

 
D. Versand 
 
1. Falls nicht anders angegeben, erfolgen alle Lieferungen an 

unsere Anschrift: 
Franken Apparatebau GmbH 
Dorstener Straße 121 
46145 Oberhausen. 

2. Allen Sendungen ist ein Packzettel oder Lieferschein 
beizufügen. 

3. Die Versandpapiere müssen folgende Angaben enthalten: 
Artikelbezeichnung, Bestellnummer, Bestelldatum, Mengen, 
Gewichte. 

4. Teil- oder Restlieferungen sind als solche zu kennzeichnen. 
5. Die Anerkennung von Mehr- oder Minderlieferungen behalten 

wir uns vor. 
6. Die Gefahr des Verlustes, zufälligen Untergangs oder der 

Beschädigung trägt der Lieferant bis zur vollständigen Über-
gabe an uns bzw. Abnahme der Lieferungen und Leistungen 
durch uns. 

7. Die Übernahme der Lieferungen und Leistungen durch uns 
hat sich der Auftragnehmer schriftlich bestätigen zu lassen. 

E. Zahlung 
 
1. Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung einzureichen 

und müssen unsere Bestellnummer sowie das Bestelldatum 
enthalten. 

2. Für jede Bestellung ist eine gesonderte Rechnung auszu-
stellen. 

3. Zahlungen erfolgen innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto, 
innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, nach unserer Wahl 
durch Scheck oder Überweisung, sofern nicht ausdrücklich 
anders vereinbart. 

4. Die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger, termingerechter 
Lieferung, Eingang der Zeugnisse, Rechnungseingang sowie 
–prüfung. 

 
F. Gewährleistung 
 
1. Der Auftragnehmer haftet für die Dauer eines Jahres für eine 

einwandfreie, den gesetzlichen Vorschriften, den anerkann-
ten Regeln der Technik, den Unfallverhütungsvorschriften 
und den Vereinbarungen entsprechende Lieferung bzw. 
Leistung und verpflichtet sich, nicht einwandfreie Lieferungen 
auszutauschen oder – nach unserer Wahl – schnellstens in 
einen vertragsgemäßen Zustand zu versetzen.  

2. Alle Kosten der Mängelbeseitigung, einschließlich der Kosten 
und Gefahr von Rücksendungen, gehen zu Lasten des Auf-
tragnehmers. 

3. Der Auftragnehmer stellt uns auf erstes Anfordern von 
Schadenersatzansprüchen Dritter frei, sofern er den Mangel 
zu vertreten hat. 

4. Die Verpflichtung zur Untersuchung und Mängelrüge beginnt, 
wenn die Lieferung an der Empfangsstelle eingegangen ist 
und ein ordnungsgemäßer Lieferschein vorliegt. 

5. Bei einer Mängelrüge verlängert sich die Gewährleistungsfrist 
um die zwischen Mängelrüge und Mängelbeseitigung liegen-
de Zeitspanne. 

6. In dringenden Fällen oder bei Säumnis des Auftragnehmers 
können wir die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers selbst 
oder durch Dritte beseitigen lassen. 

 
G. Geheimhaltung 
 
1. Alle Angaben, Zeichnungen etc., die dem Anbieter/Auftrag-

nehmer für die Herstellung des Liefergegenstandes von uns 
überlassen werden, dürfen nicht für andere Zwecke verwen-
det, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. 

2. Der Auftragnehmer hat die Bestellung und die daraus resul-
tierenden Arbeiten als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und 
vertraulich zu behandeln. Er haftet für alle Schäden, die uns 
aus der Verletzung dieser Verpflichtungen entstehen. 

 
H. Rechte Dritter 
 

Der Auftragnehmer sichert zu, daß im Zusammenhang mit 
seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 

 
I. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
1. Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist die vorgege-

bene Bestimmungsadresse. 
2. Erfüllungsort für Zahlungen ist Oberhausen. 
3. Gerichtsstand ist Oberhausen. 
 
J. Vertragswirksamkeit 
 
1. Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Allgemei-

nen Einkaufsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die 
übrigen Bedingungen davon unberührt. 

2. In diesem Fall treffen die Vertragspartner eine neue Verein-
barung, die dem mit der wegfallenden Bestimmung verfolgten 
Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 

 
K. Anwendbares Recht 
 

Über die vorstehenden Bedingungen hinaus gilt ausschließ-
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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